
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 84 (2006)

Heft: 11

Rubrik: AHV

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


AHV-RATGEBER

Wie steht es mit meinem
Rentenanspruch ab 60?

Dr. Rudolf Tuor leitete von 1977

bis 2006 eine Ausgleichskasse.

Er ist Spezialist für Sozialver-

Sicherungen und mit Pro Senec-

tute seitJahrzehnten verbunden.

Ich werde bald 60 Jahre alt und

könnte mich im Baugewerbe
schon mit 60 pensionieren las-

sen. Daher möchte ich wissen,

was dies aus Sicht der AHV

bedeutet. Als Ausländer mit
C-Bewilligung gedenke ich
nach der Pensionierung in der
Schweiz zu bleiben und noch

teilzeitlich zu arbeiten.

Handeft es sich heim Kenten-

bezug mit 60 Jahren im Bau-

getnerbe um eine ordentiicfte oder

um eine Friihpensionierung?
In der Schweiz beruht die Alters-

Vorsorge auf drei Säulen. Die

AHV ist als 1. Säule im Bundes-

recht abschliessend geregelt. Das

Gesetz über die berufliche Vor-

sorge (BVG) enthält nur Mindest-

regelungen für die 2. Säule. Wei-

tergehende Leistungen können

von den Sozialpartnern verein-

bart werden, wie dies etwa im

Baugewerbe geschehen ist. Die

private Vorsorge dient als 3. Säu-

le insbesondere zur Deckung all-

fälliger Lücken bei der 1. oder

2. Säule oder zur Versicherung
höherer Einkommen.

Heute liegt das ordentliche
Rentenalter der AHV für Männer
bei 65 Jahren, für Frauen bei 64.

In der 2. Säule kann ein früheres

Rentenalter vorgesehen werden.

Unabhängig davon, wie die Mög-

lichkeit der früheren Pensionie-

rung ausgestaltet wird, ist zu be-

achten, dass Renten, die früher

bezogen werden, tendenziell tie-

fer sind als später bezogene Ren-

ten. Das gilt auch beim Vorbezug
der AHV-Renten, die mit entspre-
chender Kürzung frühestens

zwei Jahre vor dem ordentlichen

Rentenalter bezogen werden

können.

Im Baugewerbe besteht die

Möglichkeit der Frühpensionie-

rung über die berufliche Vorsorge
ab 60 Jahren. Oft ist mit der vor-

zeitigen Pensionierung in der 2.

Säule, wie sie auch in anderen

Branchen besteht, ein Anspruch
auf «Übergangsrenten» bis zum
ordentlichen AHV-Alter verbun-

den, um die vorzeitige Pensionie-

rung zu erleichtern, bevor ein

Anspruch auf AHV besteht.

Me und tuo ist das Gesuch fur die

AHV einzureichen?

Die Durchführung der AHV ob-

liegt den Ausgleichskassen. Ein-

zelne Berufsgruppen, auch das

Baugewerbe, wirken über eigene

Verbandsausgleichskassen bei

der Durchführung der AHV mit.
Eine Übersicht über alle AHV-

Ausgleichskassen finden Sie auf
den hintersten Seiten der offiziel-

len Telefonbücher oder im Inter-

net (www.ahv.ch).
Wie andere Versicherungs-

leistungen müssen auch AHV-

Renten mit einem Gesuch gel-

tend gemacht werden. Zuständig
ist grundsätzlich die Ausgleichs-
kasse, bei der zuletzt AHV-Beiträ-

ge einbezahlt wurden. In Ihrem
Fall dürfte dies die Ausgleichs-
kasse «Baumeister» (Nr. 66) in
Zürich sein. Das offizielle Anmel-

deformular sowie Merkblätter zu

Einzelfragen können Sie bei Ihrer

Ausgleichskasse oder der AHV-

Zweigstelle der Wohngemeinde
beziehen oder im Internet unter
www.ahv.ch abrufen.

Wie erfolgt die Zahlung der AHV-

Beiträge bei Teiizeitarbeif nach

der Pensionierung?
Bei vorzeitiger Pensionierung ist

die AHV-Beitragspflicht zu be-

achten. Die AHV erfasst die

ganze Bevölkerung der Schweiz,

also nicht nur Erwerbstätige
(Arbeitnehmende, Selbstständig-

erwerbende), sondern auch

Nichterwerbstätige (NE).

Nach Aufgabe der Erwerbs-

tätigkeit bleiben nicht erwerbs-

tätige Personen bis zum ordent-

liehen AHV-Rentenalter weiter

AHV-beitragspflichtig (etwa Stu-

dierende, Frühpensionierte). Da

kein Erwerbeinkommen vorliegt,
werden die AHV-Beiträge für
Nichterwerbstätige aufgrund der

wirtschaftlichen Verhältnisse,

also auf dem Vermögen und dem

kapitalisierten Renteneinkom-

men (ohne AHV/IV), berechnet.

Nicht dauernd voll erwerbs-

tätige Personen schulden die üb-

liehen AHV-Beiträge auf Einkorn-

men aus Nebenerwerb oder Teil-

zeitarbeit. Wer jedoch in einem

Kalenderjahr aus Erwerbstätig-
keit weniger als die Hälfte all-

fälliger NE-Beiträge bezahlt, gilt
als nicht erwerbstätig und schul-

det entsprechende AHV-Beiträge
als nicht erwerbstätige Person.

Beiträge aus Teilzeitarbeit oder

Nebenerwerb können bis zur
Höhe des NE-Beitrages nachträg-
lieh zurückgefordert werden.

Werden bei der Rentenberech-

nung Lücken in der gesetzlichen

Beitragspflicht festgestellt, müs-

sen die ausstehenden Beiträge
innerhalb der fünfjährigen Ver-

jährungsfrist nachgefordert oder

mit den künftigen Renten ver-
rechnet werden. Weiter zurück-

liegende Beitragslücken können

nachträglich nicht mehr gefüllt
werden und führen zu entspre-
chender Rentenkürzung.

Um Beitragslücken zu vermei-

den, müssen sich Personen, die

keine oder zu wenig AHV-Beiträ-

ge aus Erwerbstätigkeit bezah-

len, zur Abklärung der NE-Bei-

tragspflicht und zur allfälligen Er-

fassung als nichterwerbstätige
Person bei der zuständigen Aus-

gleichskasse melden. Für Aus-

künfte bei Unklarheiten ist die

Ausgleichskasse des Wohnsitz-

kantons zuständig.

Wie wir/ti sich eine Frühpensio-

nierung auf die l/nfalluersiche-

rung aus?

Nach dem Bundesgesetz über

die Krankenversicherung (KVG)

müssen sich alle in der Schweiz

wohnhaften Personen bei einer

anerkannten Krankenkasse ver-
sichern. Die obligatorische Ver-

Sicherung nach KVG deckt die

durch Krankheit oder Unfall be-

dingten Behandlungs- und Pfle-

gekosten im gesetzlich umschrie-
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benen Rahmen. Nicht versichert

sind allfällige Taggelder bei Er-

werbsausfall oder Renten bei In-

Validität. Zahnbehandlungskos-
ten werden nur in beschränktem

Rahmen (Art. 31 KVG) gedeckt.

Nach dem Bundesgesetz über

die Unfallversicherung (UVG)

müssen Arbeitgeber eine Unfall-

Versicherung für Arbeitnehmen-
de abschliessen, die neben Be-

handlungskosten auch Taggelder

und Rentenleistungen im Zusam-

menhang mit Berufsunfällen,
Nichtberufsunfällen (Freizeit]
und Berufskrankheiten deckt.

Um eine doppelte Versicherung

gegen Unfall zu vermeiden, kön-

nen Arbeitnehmende die Unfall-

deckung bei der Krankenkasse

sistieren, wenn die wöchentliche

Arbeitszeit mindestens acht Stun-

den bei einem Arbeitgeber be-

trägt. Wer nicht mindestens acht

Stunden in der Woche bei einem

Arbeitgeber arbeitet, ist nur gegen
Berufsunfälle und -krankheiten,

nicht aber gegen Freizeitunfälle

versichert. In diesem Fall ist da-

rauf zu achten, dass die Unfall-

deckung bei der Krankenkasse

eingeschlossen und eine allfällige

Sistierung bei der Krankenversi-

cherung aufgehoben wird!

Zusammen/asstmg
Im Rahmen der beruflichen Vor-

sorge können sich Arbeitneh-
mende im Baugewerbe ab Alter
60 frühzeitig pensionieren las-

sen. Auskünfte über konkrete

Leistungen sind über den Arbeit-

geber oder bei der Pensionskasse

des Baugewerbes erhältlich.
Bei vorzeitiger Pensionierung

über die berufliche Vorsorge

dauert die AHV-Beitragspflicht
bis zum ordentlichen AHV-Alter

(Männer 65, Frauen 64 Jahre] an.

Wird die Beitragspflicht nicht
durch Beiträge aus Teil- oder Ne-

benerwerb erfüllt, sind AHV-

Beiträge für Nichterwerbstätige
geschuldet. Um Beitragslücken
bei der AHV zu vermeiden, müs-

sen sich betroffene Personen zur
Abklärung der Beitragspflicht
und zur allfälligen Erfassung als

Nichterwerbstätige bei der zu-

ständigen Ausgleichskasse mel-

den. Auskunft gibt die Aus-

gleichskasse des Wohnkantons.

Personen, die nicht mindes-

tens acht Stunden in der Woche

bei einem Arbeitgeber arbeiten,

sind über den Arbeitgeber nur

gegen Berufsunfall und Berufs-

krankheiten, nicht aber gegen
Freizeit- und Nichtberufsunfall

AN UNSERE LESERSCHAFT

Sie erleichtern uns die Be-

antwortung Ihrer Anfragen
zur AHV, wenn Sie diese
mit Kopien von allfälligen
Korrespondenzen und/oder
Entscheiden dokumentie-
ren. Bitte auch bei Anfragen
über Mail eine Postadresse

angeben. Wir beantworten
Ihre Frage in der Regel schritt-
lieh. Besten Dank.

Richten Sie Ihre Fragen für
den AHV-Ratgeber bitte an:
Zeitlupe, Ratgeber AHV,
Postfach 2199, 8027 Zürich.

versichert. In diesen Fällen ist un-

bedingt darauf zu achten, dass

bei der Krankenversicherung die

Unfalldeckung eingeschlossen
ist. Unklarheiten können über

den Arbeitgeber oder bei der

Krankenkasse geklärt werden.

EL bei Wohnsitzwechsel in einen anderen Kanton
Ich bin 70-jährig, wohne in der
Deutschschweiz und erhalte
neben der AHV auch Ergän-

Zungsleistungen. Ich würde ger-
ne in den Kanton Tessin ziehen
und möchte wissen, ob ich dort
auch EL erhalte oder nur von
der AHV-Rente leben müsste.

Ansprach aufErgänzungs/eistun-

genzur AHV/JV (EL]
Auf EL besteht ein bundesrecht-

licher Anspruch, der in einem Ge-

setz (ELG] verankert ist. Obwohl

die Kantone einen grossen Teil

der EL finanzieren, bestehen nur
begrenzte Möglichkeiten für kan-

tonale Sonderregelungen, bei-

spielsweise über den anrechen-

baren Mietzins, die Anrechnung
von selbst bewohnten Liegen-
schatten und von Vermögen bei

Heimaufenthalt sowie anrechen-

bare Heim-, Pflege- und Krank-

heitskosten.

Im Rahmen der neuen Auftei-

lung der Finanzierung und Auf-

gaben von Bund und Kantonen

(NFA], der Volk und Stände zuge-
stimmt haben, ist auch eine Neu-

regelung für EL vorgesehen. Da-

nach soll der Bund die Deckung
des Lebensbedarfs abschliessend

regeln, während die Kantone für
Heim-, Pflege- und Krankheits-
kosten zuständig sind, wobei
mindestens die heutigen Leistun-

gen gewährleistet bleiben sollen.

KarctorcaZe oder fcommuna/e

Zusatzfeisfungen
Einzelne Kantone oder Gemein-

den erbringen zusätzliche Leis-

tungen neben den bundesrecht-

lieh geregelten EL, beispielsweise

ergänzende Mietzuschüsse. Sol-

che Leistungen sind vom Wohn-

sitz im entsprechenden Gemein-

wesen abhängig und können bei

Wegzug in einen anderen Kanton
oder eine andere Gemeinde nicht
mehr beansprucht werden.

Da kantonale oder kommuna-
le Zusatzleistungen in der Regel

auf konkrete örtliche Bedürfnisse

ausgerichtet sind, fällt der Weg-

fall beim Ortswechsel meist nicht
allzu stark ins Gewicht.

Zusammenfassung
Wenn Sie den Wohnsitz ins Tes-

sin verlegen, haben Sie auch dort

Anspruch auf die bundesrecht-

lieh geregelten EL. Da im Tessin

höhere durchschnittliche Kran-

kenkassenprämien geschuldet
sind als am heutigen Wohnort,
haben Sie im Rahmen der EL An-

sprach auf eine entsprechend
höhere Prämienverbilligung.

Insgesamt hat ein Wohnorts-
Wechsel innerhalb der Schweiz

keinen Einfluss auf den An-

spruch auf EL. Allenfalls wegfal-
lende kantonale oder kommuna-
le Zusatzleistungen dürften im
Einzelfall wenig spürbar sein, da

sie auf besondere örtliche Ver-

hältnisse abgestimmt sind. Die

unterschiedlich hohen Kranken-

Versicherungsprämien werden

im Zusammenhang mit EL durch

entsprechend angepasste Prä-

mienverbilligung ausgeglichen.
Ich empfehle Ihnen, vor dem

Wohnsitzwechsel Ihre EL-Stelle

zu kontaktieren, damit die EL-

Zahlung lückenlos erfolgen kann.

Eine rechtzeitige Mitteilung er-

gibt sich aus der Meldepflicht der

Versicherten und hilft, allfällige
Rückforderungen wegen unge-
rechtfertigt bezogener EL zu ver-
meiden.
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